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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, 

Umwelt, Klimaschutz und Verkehr 

30.04.2026 öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 20.05.2026 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Die Verwaltung wird beauftragt, dem Stadtrat die bereits vorliegende Bedarfsplanung zur 

Verbesserung der Barrierefreiheit an Erfurter Schulen einschließlich der angewandten 

Priorisierungskriterien darzustellen und fortzuschreiben. 

 

02 

Die Umsetzung niedrigschwelliger Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit erfolgt 

weiterhin bedarfsorientiert und zunächst an den Schulstandorten, an denen ein aktueller konkreter 

Bedarf für die Nutzung durch Schülerinnen und Schüler besteht. Dahingehend unterrichtet die 

Verwaltung die Schulen frühzeitig, dass die Möglichkeit besteht, Bedarfe für niedrigschwellige 

Elemente zur Verbesserung der Barrierefreiheit anzumelden.  

 

03 

An Schulstandorten, für die innerhalb von drei Jahren umfassende Bau- oder 

Sanierungsmaßnahmen vorgesehen sind, sind ergänzende Einzelmaßnahmen nur dann 

vorzusehen, wenn sie aus pädagogischen, sicherheitsrelevanten oder teilhabebezogenen Gründen 

kurzfristig zwingend erforderlich sind. Eine Ablehnung einer Maßnahme durch die Verwaltung ist 

stets zu begründen und dem Ausschuss vorzulegen.  

 

04 

Die Verwaltung berichtet dem zuständigen Ausschuss regelmäßig über den Stand der Abarbeitung 

der Bedarfsplanung sowie über neu hinzugekommene prioritär zu behandelnde Bedarfe. Die 

Bedarfe sind mindestens unmittelbar nach den jeweiligen Anmeldezeiträumen der Schularten 

vorzulegen. 
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05 

Zusätzliche Prüf-, Planungs- und Umsetzungsaufgaben stehen unter dem Vorbehalt der 

Bereitstellung der dafür erforderlichen Haushaltsmittel und personellen Ressourcen. 

 

 

 

 

25.03.2026, gez. i. A. xxxxxxxxxxxxxx  
Datum, Unterschrift 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2026 2027 2028 2029 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 
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